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Kurztitel 

Europäisches Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 164/1998 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 64/2002 

Typ 

Vertrag - Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 2 

Inkrafttretensdatum 

01.03.2002 

Index 

79/03 Kooperationsabkommen (Kultur, Wissenschaft, Technik) 

Text 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet 

 a) „Verbreitung“ die Erstausstrahlung von Fernsehprogrammen, die zum Empfang durch die 
Allgemeinheit bestimmt sind, über terrestrische Sender, über Kabel oder über Satelliten jeder Art 
in verschlüsselter oder unverschlüsselter Form. Der Ausdruck schließt Fernmeldedienste, die auf 
individuellen Abruf geleistet werden, nicht ein; 

 b) „Weiterverbreitung“ den Empfang und – ungeachtet der eingesetzten technischen Mittel – die 
gleichzeitige, vollständige und unveränderte Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen oder 
wichtigen Teilen solcher Programme, die von Rundfunkveranstaltern für den Empfang durch die 
Allgemeinheit verbreitet werden; 

 c) „Rundfunkveranstalter“ die natürliche oder juristische Person, die die redaktionelle 
Verantwortung für die Zusammenstellung von Fernsehprogrammen trägt, welche für den 
Empfang durch die Allgemeinheit bestimmt sind und sie verbreitet oder vollständig und 
unverändert durch einen Dritten verbreiten lässt; 

 d) „Programm“ die Gesamtheit der Sendungen eines bestimmten Programms, das durch einen 
Rundfunkveranstalter im Sinne des Buchstabens c bereitgestellt wird; 

 e) „europäische audiovisuelle Werke“ kreative Arbeiten, deren Produktion oder Koproduktion von 
europäischen natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird; 

 f) „Werbung“ jede öffentliche Äusserung zur Förderung des Verkaufs, des Kaufs oder der Miete 
oder Pacht eines Erzeugnisses oder einer Dienstleistung, zur Unterstützung einer Sache oder Idee 
oder zur Erzielung einer anderen vom Werbetreibenden oder vom Rundfunkveranstalter selbst 
gewünschten Wirkung, gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder zur Eigenwerbung, 
gesendet wird; 
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 g) „Teleshopping“ Sendungen direkter Angebote an die Allgemeinheit für den Absatz von Waren 
oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und 
Verpflichtungen, gegen Entgelt; 

 h) „Sponsern“ die Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person, die an 
Rundfunktätigkeiten oder an der Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, an der 
direkten oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um den Namen, die Marke oder das 
Erscheinungsbild der Person zu fördern. 
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